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JEDERMANN nickt zustimmend,
wenn das Sprichwort zitiert wird, daß die
besten Frauen jene sind, von denen man
am wenigsten spricht. Aber trotz dieser
Einsicht ist die Gefahr groß, daß man die
Frauen, von denen man am wenigsten
spricht, auch am wenigsten beachtet und
die Wertschätzung deshalb eine höchst
theoretische bleibt.

ÄHNLICH wie diesen vorbildlichen
Gattinnen geht es einer Berufsgruppe von
Männern, die in ihrer Art ebenso vorbildlich

ist, dem Stand der Richter.
WIR alle wissen von der Schule her,

daß die Staatsgewalt in einer richtigen
Demokratie durch drei Träger ausgeübt
wird, die alle gleich wichtig sind: durch
die gesetzgebende, durch die ausübende
und durch die richterliche Behörde. Daß
die Bedeutung der Aufgabe, welche die
Legislative erfüllt, dem Volke vor Augen
bleibt, dafür sorgen unsere eidgenössischen
und kantonalen Parlamentarier ständig im
höchst eigenen Interesse. Daß die Exekutive

nicht übergangen wird, wenn
vaterländische Kränze ausgeteilt werden, muß

man auch nicht befürchten, stammen doch
die Festredner bei unsern Jahrhundertfeiern

zum großen Teil aus den Reihen der
Bundes- und Regierungsräte. Die dritte
Gruppe aber, die Träger der Rechtsprechung,

bleibt ungebührlich im Hintergrund.

UND doch hätten wir alle Ursache,
gerade auf unser Gerichtswesen besonders
stolz zu sein. Gewiß,_ nichts ist vollkommen.

Aber es gibt wohl in unserm
gegenwärtigen schweizerischen Staat keine

Institution, die derart vorbildlich
funktioniert wie unsere Bezirks- und
Obergerichte bis hinauf zum Bundesgericht. Die
drei großen Feinde der Rechtsprechung:
Bestechlichkeit, Willkür und Gleichgültigkeit,

finden in unsern Gerichtsgebäuden
verschlossene Türen. Tag für Tag, Jahr für
Jahr walten hier Männer ihres hohen
Amtes, ohne besondere Anerkennung bei
ihren Mitbürgern zu finden.

DIESER selbstlose Dienst ist durchaus

nicht selbstverständlich. In der
Weltgeschichte bilden jene Epochen, wo eine
unparteiische Justiz gewährleistet war, die
Ausnahmen. In vielen Ländern waren
unbestechliche Richter so selten, daß sie zu
legendären Gestalten wurden. Daß z. B.
ein Gericht gewagt hatte, sich der
ungerechtfertigten Enteignung des berühmten
Müllers von Sanssouci durch Friedrich den
Großen zu widersetzen, hatte dazu geführt,
daß der Ausspruch: « Es gibt noch Richter

in Berlin » in der ganzen Welt zum
geflügelten Worte wurde.

JEDER, der mit internationalen
Geschäften zu tun hat, weiß, daß auch
gegenwärtig die Länder gar nicht zahlreich sind,
wo ein Ausländer Gewähr dafür hat, daß
ihm gegenüber in unparteiischer Weise
Recht gesprochen wird; etwas, das in der
Schweiz eine Selbstverständlichkeit ist.

ES gibt noch Richter in Lausanne,
aber auch in Zürich, Bern, Basel, Frauenfeld,.

Genf usw. Wir dürften mit Recht
stolzer auf sie sein.
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